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§ 71 Oö. BauTG 2013
 Oö. BauTG 2013 - Oö. Bautechnikgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.03.2025

Im Sinn dieses Abschnitts bedeutet:

1. 1.Gefährdung: ein biologisches, chemisches, physikalisches oder radiologisches Agens im Wasser oder einen

anderen Aspekt des Zustands von Wasser, das bzw. der die menschliche Gesundheit beeinträchtigen kann;

2. 2.Gefährdungsereignis: ein Ereignis, das zu Gefährdungen in Bezug auf das System zur Versorgung mit Wasser für

den menschlichen Gebrauch führt oder bewirkt, dass Gefährdungen für dieses System nicht beseitigt werden;

3. 3.Hausinstallation: Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die sich zwischen den Zapfstellen, die normalerweise

sowohl in öffentlichen als auch in privaten Örtlichkeiten für Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet

werden, und dem Verteilungsnetz befinden, sofern sie nicht in die Zuständigkeit des Wasserversorgers in seiner

Eigenschaft als Wasserversorger fallen;

4. 4.Lebensmittelunternehmen: ein Lebensmittelunternehmen im Sinn von Art. 3 Nr. 2 oder 3 der Verordnung (EG)

Nr. 178/2002;

5. 5.Prioritäre Örtlichkeiten: große Räumlichkeiten und Gelände, bei denen es sich nicht um Haushalte handelt und

in denen viele Nutzerinnen und Nutzer potenziell wasserassoziierten Risiken ausgesetzt sind, insbesondere

große, öffentlich genutzte Örtlichkeiten, wie Krankenanstalten, Kuranstalten und sonstige

Gesundheitseinrichtungen, Heime für Hilfs-, Betreuungs- oder Pflegebedürftige, insbesondere ältere Menschen,

Kinderbetreuungseinrichtungen, Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung von Gästen, sonstige größere

Gastgewerbebetriebe, Campingplätze, Einkaufszentren, Freizeit-, Erholungs-, Sport- und

Ausstellungseinrichtungen oder Strafvollzugsanstalten;

6. 6.Risiko: eine Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Gefährdungsereignisses und des

Schadensausmaßes, sollten die Gefährdung und das Gefährdungsereignis im System zur Versorgung mit Wasser

für den menschlichen Gebrauch auftreten;

7. 7.Wasser für den menschlichen Gebrauch:

1. a)alles Wasser, sei es im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung, das sowohl in öffentlichen als auch

in privaten Örtlichkeiten zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen oder zu anderen

häuslichen Zwecken bestimmt ist, und zwar ungeachtet seiner Herkunft und ungeachtet dessen, ob es aus

einem Verteilungsnetz oder in Tankfahrzeugen bereitgestellt oder in Flaschen oder andere Behältnisse

abgefüllt wird, einschließlich Quellwasser;

2. b)alles Wasser, das in einem Lebensmittelunternehmen für die Herstellung, Behandlung, Konservierung

oder zum Inverkehrbringen von für den menschlichen Gebrauch bestimmten Erzeugnissen oder Substanzen

verwendet wird;

8. 8.Wasserversorger: eine Einheit, die Wasser für den menschlichen Gebrauch bereitstellt.

(Anm: LGBl.Nr. 95/2023)
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